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Bekämpfung der Geldwäsche / Automatisierter Abruf von 
Kontoinformationen – § 24c KWG
Umfang der Einbeziehung von Kreditkartenkonten
hier:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum automatisierten Abruf von Kontoinformationen - § 24c KWG - hatten 
wir Sie zuletzt zusammenfassend durch die o.a. VÖB-Mitteilung informiert.

Nunmehr hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) mit Schreiben 
vom 15. Januar 2003 (als Anlage beigefügt) dem Zentralen 
Kreditausschuss mit der Bitte um Weiterleitung dieses Schreibens an die 
Mitgliedsinstitute Folgendes mitgeteilt:

(Kredit-)Kartenkonten nimmt das BMF vom Abrufsystem nach § 24c KWG 
aus, soweit über diese ausschließlich mit der Karte getätigte Zahlungen für 
Waren und Dienstleistungen abgerechnet und die Forderungen per 
Lastschrift von einem Konto des Kontoinhabers eingezogen werden, 
dessen Eröffnung der Pflicht zur Feststellung der Identität nach Artikel 3 
Abs. 1 der Richtlinie 91/308/EWG (EU-Geldwäsche-Richtlinie), geändert 
durch Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 1. Dezember 2001, unterliegt. Hingegen sind (Kredit-)Kartenkonten, 
die vergleichbar mit einem Girokonto auf Guthabenbasis geführt werden 
und auf die bzw. von denen Überweisungen auf und von Konten Dritter 
vorgenommen werden können, in die Datei nach § 24c KWG einzustellen.
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Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf die Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Björn Christian Stein Indranil Ganguli

Anlage






